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{:\ . . '. . . . . .... . A3/bN -- 22.~ IHE 
.• 'DER N,IEOEROST~RREICHt8eI1EN ~NPESREGIERUNGJLANDESAMTSDIREKTION 

. 1014 Wien, Herrenguse11-13 

·-1 -Amt d'er NIederösterreichischen Landesregierung, ·1014-1 

\~I 

An das 
Bundesminister~um für Finanzen 

Himmelpförtgasse 4-8 
1010 Wien 

LAD-VD-7202/23 Beilagen' 

Bel Antwort bitte Kennzeichen angeben' 
_I 

Pe~ienverkehr Dienstag 8-12 Uhr 
und 18-19 Uhr 

Datum: 

. j Verteilt. 

2 o. r\;;iZ.l936 
20. MRZ. 1988 

Bezug Bearbeiter (022 2)63 5711 Durchwahl Datum 
28 0300/5-V/5/86 . Dr. Wagner 2197 1 8. März 1986 

Betrifft 
Entwurf ein~s BundesgesetzeS, wit dem das Sparkass~ngesetz 
geändert wird 

Die NÖ Landesregierung beehrt sieh zum Ent~urf eines Bundesge
\ 

setzes, mit dem Sparkassengesetz geä~dertwerden.soll, wie folgt 

Stellung zu nehmen:' 

Zu Art. I Z. 1: 

Im § 1 Abs. 1 4. Satz sollte, um die Strukturen des Sparkassen

sektors aufrechtzuerhalten, vorgesehen Werden, daß die einbrin

gendeSparkasse im Ausmaß von mindestens 51 % dauernd an der 

Aktiengesellschaft beteiligt bleiben muß. 

§ 1 Ab~. 3 sOllte erweit~rt werden. Grundsätzlich sollten die 

Bestimmungen·des Spark'assengesetzes im vollen Umfang auch für 

eihe Sparkassen Akti~ngesellschaft gelten, sodaß der Katalog der 

anzuwendenden Normen um die §§ 13, 16 Abs. 1 und Abs, .2 Satz 1, 

17 Abs. 7 und 20 zu ergänzen wäre. 

Zu Art. I Z.19: 

§ 18 Abs. 5 des geltenden Sparkassengesetzes ~ieht vor, daß jede 

Haftungsgemeinde ein dem Sparkassenrat angehörendes Mitglied in 

jeden Ausschuß entsenden kann. 
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Der vorliegende Gesetzentwurf will diese Bestimmung dahingehend 

ändern, daß auf die vom Sparkass~nrat eingesetzten Ausschüsse die 

Bestimmungen des § 14 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden sind. Das be

deut~t, daß aufgrund der Drittelparität jede Haftungsgemeinde 

nicht mehr in jedem Ausschuß vertreten sein kann. 

Diese Bestimmung stellt die Haftungsgemeinden im Verhältnis zum 
) 

gegenwärtigen Re~htszustand schlechter und muß daher abgelehnt 

werdenw Weg~n der Verpflichtungen der Haftungsgemeinden erscheint 

es gerechtfertigt, sie auch an der Willensbildung teilhaben zu 

lassen, also die bisherige Form beizubehalten. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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'LAD-VD-7202/23 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 
2. 'an alle vom Lande Nlederösterrelch ~ntsendetenMitglieder 

des Bundesrates 
3. an alle Ämter der LandesregierungeIl 

(zu Handeri des Herrn Land.samtsdirektors) 
4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

, 
FUr die Richtigkeit 
der Ausfe~igung 

.~J 

NöLandesregierung 
Lud w i g 
Landeshauptmann 
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